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1
Zuwendungszweck

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO unter Einbeziehung von Mitteln der Europaischen Union (ESF-/EFRE-Fonds) Zuwendungen
flr Beratungen im Rahmen des "Beratungsprogramms Wirtschaft". Die Férderung dient der
Grundung und Festigung von Unternehmen, die neue Arbeits- und Ausbildungsplatze schaffen
und/oder bestehende Arbeits- und Ausbildungsplatze sichern.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der
verfugbaren Haushaltsmittel.

Bei der bewilligten Zuwendung nach dieser Forderrichtlinie handelt es sich um eine De-minimis-
Beihilfe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Europaischen Kommission vom 12.1.2001
(veroffentlicht im Amtsblatt der EG Nr. L 10/30 vom 13.1.2001).

2
Gegenstand der Forderung

21
Grundungsberatung

Gefordert werden die Entwicklung, Priifung und Umsetzung von Griindungskonzepten vor der
Realisierung, deren Ziel die Griindung oder Ubernahme eines Unternehmens oder die mehrheitli-
che Beteiligung an einem Unternehmen mit mindestens 50 % des gezeichneten Kapitals als selb-
standiger Existenz zugrunde liegt. Im besonders begriindeten Einzelfall kann ausnahmsweise
auch eine geringere Beteiligung anerkannt werden.

2.2
Festigungsberatung

Gefordert wird die Festigungsberatung von neu gegriindeten bzw. im Zuge einer Unternehmens-
nachfolge libernommener Unternehmen in den ersten fiinf Jahren nach Griindung oder Uber-
nahme. Der Beratungsinhalt kann sich auf alle betrieblichen Anforderungen von neu gegriinde-
ten Unternehmen beziehen, die ihrer Existenzsicherung dienen. Dies kédnnen z.B. Finanzierungs-,
Personal-, Produktions-, Organisations-, Design- oder Marketingfragen, AuBenwirtschafts- oder
Technologiekonzepte sowie Ratingvorberatungen sein.

2.3
Nicht gefordert werden
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2.3.1

Beratungen, die allgemeine Rechts- sowie Versicherungs- und Steuerfragen und/oder die Erar-
beitung von Vertragen zum Inhalt haben sowie die Aufstellung von Jahresabschlissen und
Buchflihrungsarbeiten,

2.3.2
Architekten- und Ingenieurleistungen,

2.3.3

Beratungen, die im Zusammenhang mit dem Aufbau oder der Uberpriifung eines (bestehenden)
Managementsystems stehen oder zu dessen Vorbereitung dienen mit dem Zweck der anschlie-
Benden Zertifizierung (z.B. Qualitdtsmanagement und andere auf anerkannten Normen basieren-
de Zertifikate/ Re-Audit, Anpassungen u.d. bei bestehenden Systemen) sowie Sachverstandi-
gengutachten, Energieeinsparberatungen, Qualitatsprifungen und technische, chemische u.a.
Untersuchungen,

2.3.4
Schulungs-, Trainings-, Einweisungs- und QualifizierungsmaBnahmen,

2.3.5
Beratungen von Personen, die als Unternehmens- oder Wirtschaftsberater, als Wirtschaftspru-
fer, als Steuerberater oder als vereidigter Buchprifer tatig sind oder tatig werden wollen,

2.3.6

Beratungen, die Akquisitions- und Vermittlungstatigkeiten beinhalten und/oder deren Zweck auf
den Erwerb von Waren und Dienstleistungen ausgerichtet sind, die vom Berater selbst vertrieben
werden sowie die Beschaffung und Erarbeitung von EDV-Software,

2.3.7
Beratungen, die aus anderen 6ffentlichen Mitteln gefordert wurden (Kumulierungsverbot),

2.3.8
Beratungen durch Betriebsangehdrige oder durch ein mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar
verbundenes Beratungsunternehmen,

2.3.9
Beratungen, die durch Angehdérige durchgeflihrt werden. Dies gilt auch fur Personen, die Ange-
hdrige eines Mitarbeiters des betreffenden Beratungsunternehmens sind,

2.3.10
Beratung mehrerer Antragsteller, die Angehdrige sind oder in hauslicher Gemeinschaft leben
durch denselben Berater bzw. diverse Berater eines Beratungsunternehmens,

2.3.1M
Unternehmen, an denen juristische Personen des 6ffentlichen Rechts bzw. Koérperschaften des
offentlichen Rechts mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind,
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2.3.12

Unternehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre mehr als 100.000 EURO 6ffentliche Beihilfen
nach MaBgabe der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Europaischen Kommission vom 12.1.2001
(De-minimis-Regelung) erhalten haben.

3
Zuwendungsempfanger

3.1
Grindungsberatung

Naturliche Personen, sofern sie nicht selbst unternehmensberatend tatig werden, die ein ge-
werbliches Unternehmen/ eine freiberufliche Tatigkeit als selbstandige Existenz in Nordrhein-
Westfalen griinden oder Gibernehmen oder sich an einem gewerblichen Unternehmen als tatiger
Gesellschafter i.d.R. mit mindestens 50 % des gezeichneten Kapitals beteiligen.

3.2
Festigungsberatung

Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Angehdorige freier Berufe,
sofern diese nicht selbst beratend tatig werden, die in den zurtickliegenden 5 Jahren vor der An-
tragstellung ein Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gegriindet haben oder ein Unternehmen
als selbstandige Vollerwerbsexistenz libernommen haben, sofern sich dieses Unternehmen nicht
im Besitz oder Teilbesitz eines anderen Unternehmens befindet.

3.3

Gefordert werden kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und freie Beru-
fe, welche die Kriterien der ab 1.1.2005 giiltigen neuen EU-Definition fir kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) erflillen, d.h.

3.3.1
weniger als 250 Mitarbeiter beschaftigen und

3.3.2
- entweder einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Mio. EURO erzielen

oder

- eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Mio. EURO erreichen und
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3.3.3

nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmenanteile im Besitz von einem oder mehre-
ren Unternehmen gemeinsam stehen, die die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen
nicht erfullen.

3.34
Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und finanziellen Stellenwerte wird in drei Unterneh-
menstypen differenziert:

Eigenstandiges Unternehmen, Partnerunternehmen und verbundenes Unternehmen. Wegen der
Einzelheiten wird auf die KMU-Definition der Europaischen Kommission vom 6.5.2003, verof-
fentlicht im Amtsblatt der Europaischen Union L 124 vom 20.5.2003, S. 36, Bezug genommen.

3.3.5
MaBgeblich sind die Zahlen im Jahr vor der Antragstellung.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Die Beratungen sind mindestens zur Halfte der Beratungszeit in Anwesenheit der zu beratenden
Personen durchzufihren.

4.2
Die Forderung ein- und derselben Beratung nach diesen Richtlinien und nach anderen 6ffentli-
chen Programmen ist ausgeschlossen.

4.3

Vor der Antragstellung ist mit einer zugelassenen Anlaufstelle (Anlage 2) ein Kontaktgesprach zu
fihren, an dem neben dem Antragsteller ein Vertreter der Anlaufstelle und der fur das Projekt
vorgesehene Berater teilnehmen.

In dem Kontaktgesprach werden der Beratungsinhalt, der als Beratungsangebot vorliegt, die Not-
wendigkeit der Férderung und der Beratungsumfang erortert und festgelegt.

4.4
Die eingesetzten, unabhangigen Berater und Beratungsgesellschaften missen zum jeweiligen
Beratungsinhalt entsprechende Erfahrung und Sachkunde nachweisen. |hr Uberwiegender Ge-
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schaftszweck muss auf die entgeltliche Wirtschafts- bzw. Unternehmensberatung ausgerichtet
sein.

Ihre Eignung wird regelmaBig durch:

4.4
qualifizierte Ausbildung oder Berufserfahrung und

4.4.2
mehrjahrige Beratungserfahrung

gegeniber der Anlaufstelle und den Tragern nachgewiesen.

4.5
Mit der Beratung darf erst nach Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Ein
schriftlicher Beratungsvertrag ist nach Erteilung des Zuwendungsbescheides abzuschlieBen.

5
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

5.4
Bemessungsgrundlage

Es konnen folgende Tagewerke gefordert werden:

5.41
Grundungsberatung gem. Nr. 2.1 mit bis zu vier Tagewerken innerhalb von 12 Monaten ab erster
Antragstellung oder
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bis zu 6 Tagewerken bei Ubernahme eines Unternehmens innerhalb von 12 Monaten ab erster
Antragstellung.

Die Férderung einer Grindungsberatung kann innerhalb von 5 Jahren nur einmal in Anspruch
genommen werden.

5.4.2

Festigungsberatung gem. Nr. 2.2 mit max. 5 Tagewerken pro Kalenderjahr. Die Festigungsbera-
tung ist jahrlich zu beantragen. Innerhalb der Programmlaufzeit kénnen maximal 10 Tagewerke
beantragt werden. Auf die nach dieser Richtlinie zu gewahrenden Tagewerke sind bereits nach
dem Beratungsprogramm Wirtschaft NRW bewilligte Tagewerke fur die ehemalige Begleitbera-
tung und die fachspezifische Beratung entsprechend anzurechnen, sofern sie nicht weiter als
zwei Jahre zurlickliegen.

5.4.3

Uberschreiten die 6ffentlichen Beihilfen, die ein Zuwendungsempfinger nach MaBgabe der Ver-
ordnung (EG) Nr. 69/2001 der Europaischen Kommission vom 12.1.2001 (De-minimis-Regelung)
in den letzten drei Jahren erhalten hat, auf Grund der aktuellen Férderung nach dieser Richtlinie
100.000 EURO, wird die Férderung in dem Umfang gekiirzt, der erforderlich ist, um ein Uber-
schreiten dieses Gesamtbetrages auszuschlieBen.

5.4.4
Es kénnen nur Beratungen gefordert werden, die mindestens 1 Tagewerk betragen.

Ein Tagewerk umfasst 8 Stunden Beratungstatigkeit.

5.5
Forderhohe

Der Zuschuss betragt 50 % eines Tagewerksatzes, maximal jedoch 500 EURO je Tagewerk.

Innerhalb der Ziel-Gebiete des NRW-EU Programms Ziel-2 (Phase V) betragt der Zuschuss 75 %
eines Tagewerksatzes, max. jedoch 500 EURO, bei Personen, die Arbeitslosengeld Il beziehen,
kann der Zuschuss fur Grindungsberatungen auf 90 % des Tagewerksatzes, max. jedoch 500
EURO pro Tagewerk, erhdht werden. Dies gilt auch flir Hochschulabsolventen sowie Berufsriick-
kehrende, sofern eine vergleichbare Einkommenslage nachgewiesen werden kann.

6
Verfahren

6.1
Antragsverfahren
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Der Antrag ist Uber eine zugelassene Anlaufstelle (Anlage 2) an einen der in Anlage 1 ausgewie-
senen Trager zu richten.

6.2
Bewilligungsverfahren

Auf der Grundlage eines zwischen dem MWME und den Tragern abgeschlossenen Beleihungs-
und Geschaftsbesorgungsvertrages bewilligen diese die Zuwendung in eigenem Namen und in
der Handlungsform des 6ffentlichen Rechts (Verwaltungsakt). Die Zuwendung ist nach § 36 Abs.
2 Nr. 1TVwVfG NRW zu befristen. Der Zeitraum, in dem die FoérdermaBnahme durchgefihrt wer-
den muss (Durchfiihrungszeitraum) betragt grundsatzlich 3 Monate. Spatestens nach Ablauf des
Durchfiihrungszeitraums sind die unter 6.3 genannten Unterlagen innerhalb eines Monats einzu-
reichen, da ansonsten der Zuwendungsanspruch verfallt. Der Bewilligungszeitraum betragt somit
grundsatzlich 4 Monate.

6.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Trager zahlen den Zuschuss nach Vorlage des Tatigkeitsnachweises/Beratungsberichtes so-
wie einer Mittelanforderung, auf der die Zahlung des Beratungsentgeltes durch den Berater/die
Beratungsgesellschaft bestatigt wird, aus. Damit ist gleichzeitig der Verwendungsnachweis er-
bracht. Der Mittelanforderung ist ein Kontoauszug als Zahlungsbeleg beizufligen. Barzahlungen
sind nicht zuschussfahig.

6.4
Zu beachtende Vorschriften

Far die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fir den Nachweis und
die Prifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
und die Ruckforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in
diesen Forderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.

Fir die Unwirksamkeit, die Rlicknahme und den Widerruf der Zuwendungsbescheide sowie fur
die Ruckforderung der Zuwendung finden die §§ 48, 49, 49a VwVfG NRW Anwendung.

Die EU-Kommission ist berechtigt, MaBnahmen, die aus den ESF-/EFRE-Fonds mitfinanziert wer-
den, zu prifen.

6.5
Laufzeit des Programms
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Das Programm ist bis zum 31.12.2008 befristet.

6.6
In-Kraft-Treten

Die Forderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 24.11.2005 in Kraft. Gleichzeitig wird der RdErl. vom
16.2.2004, MBI. NRW. S. 299, aufgehoben. Die Anlage 2 ist diesem RdErl. nicht beigefugt. Sie
kann bei den Tragern des Programms oder im Internet unter www.go.nrw.de abgerufen werden.

Anlage 1

- MBI. NRW. 2005 S. 1320
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/7802-2159-mbl_2005_51-6anl1.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Beratungsprogramm Wirtschaft NRW (BPW); Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Nordrhein-Westfalen vom 24.11.2005 RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie v. 24.11.2005 - 321 / 44-22 - 

	Anlagen

